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Kommunalinvestitionsgesetz 2023 (KIG 2023) – Bericht gemäß § 3 Abs. 1 KIG 2023
Bericht bis 31. Dezember 2026 über die Verwendung der Mittel (=tatsächlich getätigte Auszahlungen) und Mittelverwendungsplanung

Gemeinde Ungenach

Projektbezeichnung Energie-
wende *)

Kindergärten 
Schulen *)

Sonstige*) Projektbeginn**) Auszahlungen Planung

PV-Anlage Schule x 01.05.2024 11.000,00            
Straßensanierungen x 01.04.2024 77.729,00            
Neubau KBBE x 01.01.2025 66.729,00            

Gesamtsumme: 88.729,00            66.729,00            

**)  Projektbeginn: gültiger Zeitraum:  1.1.2023 bis 31.12.2027

***) Mittelverwendung: gültiger Zeitraum: Auszahlungen bis 31.12.2028

je nach Sachlage auszuwählen:

Gesamthöhe KIG 2023 Finanzzuweisung in EUR: 155.458

Dieser Bericht ist vom Bürgermeister bis 31.12.2026 an den Gemeinderat zu erstatten und bis zum 31.12.2026 auf der Homepage der Gemeinde 
zu veröffentlichen.

Variante 1: Der endgültige Bericht über die Mittelverwendung wird dem Gemeinderat bis 31.12.2028 vorzulegen und auf der Homepage der 
Gemeinde kundzumachen sein.
Variante 2: Da die Summe der im Bericht dargestellten Ausgaben die Höhe der Finanzzuweisung bereits erreicht, hat die Gemeinde die 
Berichtspflicht gemäß KIG 2023 erfüllt.

Mittelverwendung in EUR***)

*) Energiewende: Investitionen in die Energiewende, Kindergärten, Schulen: Investitionen in die Errichtung, Erweiterung und Sanierung von Kindertageseinrichtungen und 
Schulen, Sonstige: Sonstige Investitionen 
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